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Entscheidung über lhren Antrag auf Informationsgewährung

lhr Antrag vom 18,05.2019

Aktenzeich en:22-1 211 D07 #143604

Bescheid

Sehr geehrter Herr ████,

1. Auf lhren Antrag vom 18.05.2019 gewähre ich lhnen lnformationen überamtliche lebensmittelrechtliche

Kontrollen des Betriebes,,Mühlenstein in Mühlenstraße 25,22880 Wedelu 0, Die lnformationen umfas-
sen d¡e Termine der letzten beiden amtlichen lebensmittelrechtlichen Konirollen des Betriebes sowie

eine Rechtsauskunft, ob im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorlagen. Die lnforma-

tionen werden lhnen frühestens 10 Tage nach Bekanntgabe dieses Bescheides gegenüber dem Be-

trieb per Email ███ ███████████████████████ zugänglich gemacht. lm Übrigen lehne ich

lhren Antrag ab.

2. Venrualtungskosten werden nicht erhoben

Begründung:

Am 18,05,2019 haben Sie per Email einen Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VlG) über

die lnternetplattfórm ,,Topf Secret" versandt, welche unter

https//fraqdenstaat,de/kampaqnen/lebensmittelkontrolle/ erreichbar ist.

Die Plattform ermöglicht.es Verbraucherinnen und Verbrauchern, im lnternet mit wenigen Klicks standardi-

sierte Anträge auf lnformationsgewährung nach dem VIG zu stellen, 
Ì

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 8.30-12.00 Uhr
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ln lhrer Emai[ lautet es auszugsweise:

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage die Herausgabe folgender lnformationen:

1. Wann haben die beiden letzten lebe¡nsmittelrechttichen Betríebsüberprüfungen im fotgenden Be-

trieb stattgefunden:

Mühtenstein

Mühtenstraße 25 r' 
'

22880 Wedet

2, Ka,m el higpelzu Beanstandungen? Falls ia, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entspre.-

chenden Kontrollberichts an mich, (...)

tch bitte um eine Antwotf in elektronischer Form (E-Mait)

, lhr Antrag ist bei uns am 18,05,2019 vollständig eingegangen.

Auf der besagten lnternetplattform finden sich u, A, folgende Hinweise: 
:

HetfenSle uns, die Aktenschränke der Kontrollbehörden zu öffnen! (...)

Bekommen Verbraucherinnen und Verbrauchereine Antwort auf ihre Anfrage, sollten sie diese auf Topf

Secref hochladen, sodass sie dann für atte sichtbar sind. (,..)

Was mache ich mit der Antwott der Behörde?

Wenn lhnen das Amtàntwotrtet, veröffenttichen Sie diese Antwort bitte beiTopf Secret, damit auch andere

sie sehón k!)nnen! (,,.) Je mehr Menschen das tun, desto mehr lnformationen finden atte bei lopf Se,
cret. (:..)

Dürfen die Dokumente veröffentJicht werden? 
.

Ja. Dokumente, die zugeschicl<t werden, düffen auch (ggf. gescannt oder abfotogtratiert und) veröffentticht

ln der Vergangenheit wurden auf der Plattform schon zahlreiche Korrespondenzen mit den für die lnforma-

tionsgewährung zuständigen Behörden veröffentlicht.

il,

Der Erlass des Bescheides ist auf Grundlage des soeben dargelegten Sachverhaltes in dem eingangs

tenorierten Umfang rechtmäßig,

1,

Die Stattgabe lhres Antrages als auch dessen teilweise Ablehnung beruhen auf g 5 Abs, 2 und 3 VlG.
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FürdieEntscheidungbinichgem.$4Abs. 1S,4Nr.2VlGi.V,m.g3Abs. 1Nr. 14derLandesverord-
nung über die zuständigen Behörden auf dem Gebiet des Lebehsmittel-, Wein-, und Futtermittelrechts
(LWFZVO) i.V,m, g 6 Abs, 2 VIG zuständig.

Den nach $ 4 Abs, 1 VIG erforderlichen Antrag auf lnformation haben Sie in hinreichend bestimmter Form
gestellt.

Von einer Anhörung des Betriebes Mühlenstein nach $ 87 Abs, 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des

Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (LVwG) konnte gem, $ 5 Abs, 1 Satz2
Nr, 1 VIG abgesehen werden, da die zu gewährenden lnformationen solche i,S,d, S 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

VIG darstellen und den Betrieb nicht übermäßig belasten

Die Entscheidung über lhren Antrag erfolgt fristgerecht. Nach g 5 Abs. 2 Salz 1 VIG muss die Behörde

über einen Antrag auf lnformationsgewährung grundsätzlich inner-halb einer einmonatigen Regelfrist ent-

scheiden, Die Frist verlängert sich jedoch ,,bei Beteiligurìg Dritter" nach g 5 Abs, 2 Salz2VlG auf zwei

Monate,

Der Begriff des Beteiligten ist hierbei über den Verweis in g 5 Abs, 1 VIG entsprechend der Regelung in

$ 78 LVwG auszulegen, Aufgrund der Dreieckskonstellation sind Dritte im Sinne der Vorschrift die be-

troffenen Lebensmittelunternehmer, die materiell durch den Auskunftsanspruch belastet werden, da Da-

ten, die sie betreffen, nachgefragt,werden (vgl. Heinicke in Zipfel/Rathke Lebensmittelrecht, 171, EL Juli

2018, VIG S 5 Rd, 7), Da der Musterbetrieb somit als Dritter i.S.d. S 5 Abs. 2SaIz 2 VIG anzusehen, gilt

vorliegend eine zweimonatige Frist. Die Frist beginnt mit dem Eingañg des vollständigen und vorbehaltslo-

sen Antrags, lhr Antrag ist bei uns derart am 18,05.2019 eingegangen, d,h. dass die Entscheidungsfrist

erst am 18.07 ,2019 abgelaufen wäre,

DerUmfang dieses Bescheides richtetsich nach $ 2Abs, 1 Satz 1 Nr, 1 lit. a)VlG, Danach hat jedernach

Maßgabe des VIG Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landes-

recht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des Lebensmit
tel- und Futtermittelgesetzbuches sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den

Abweichungen getroffen worden sind. Darunter fallen gr,undsätzlich konkrete Kontrollmaßnahmen und

mögliche Verstöße einzelner Betriebe (sog, ,,Verstoß-Daten", vgl, BeckOK lnfoMedienR/Rossi, 22, Ed.

1.5.2018, VIG S 2 Rn. 32),

Für lhren Antrag bedeutet dies konkret, dass ich ihm insoweit stattgebe, als dass ich lhnen Zugang zu

lnformationen über die Termine der letzten beiden amtlichen lebensmittelrechtlichen Kontrollen des Mus-

terbetriebes sowie eine Rechtsauskunft, ob im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorla-
gen, gewähren werde, 

'

Gesetzt den Fall, dass im Rahmen dieser Kontrollen etwaige Beanstandungen vorlagen, dürften wir lhnen
jedoch nicht die jeweiligen Kontrollberichte herausgeben, sodass lhrem Antrag insoweit nicht entsprochen

werden kann.

Dies begründet sich in dem Umstand, dass Sie lhren Antrag über die lnternetplattform Topf Secret gestellt

haben. lntention derdort standardisiert erstellten VIG-Anträge ist nicht allein die Erfüllung des individuellen

Auskunftsbegehrens des Antragsstellers, sondern vielmehr und maßgeblich die anschließende Veroffentli-

chung der lnformationen auf der lnternetplattform, Dies wird sowohl aus den eingangs zitierten Hinweisen

als auch durch den Umstand, dass in der Vergangenheit schon zahlreiche Korrespondenzen mit den für

die lnformationsgewährung zuständigen Behörden veröffentlicht worden sind, zweifelsohne deutlich, So



kreis@pinneberg
Seite 4 von 5 zum Schreiben vom 03.06.19

wurden durch die lnternetplattform sogar extra die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass

eine Veröffentlichung automatisiert erfolgen kann,

Ein staatliches lnformationshandeln, dass zu einer unbegrenzten Veroffentlichung von sämtlichen Verstö-

ßen eines Unternehmens gegen lebensmittel- oder futtertrittelrechtliche Vorschriften beiträgt, ist im Hin-

blick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verfassungswidrig, Dies folgt aus der Rechtsprechung

des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu $ 40 Abs. 1a Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
(LFGB), Nach dieser Norm sind Lebensmittelüberwachungsbehörden bei bedeutsamen Verstößen gegen

lebensmittel- oder futtermittelrechtliche Vorschriften dazu verpflichtet, diese von Amts wegen zu veroffent-

lichen, Das BVerfG hat diesbezüglich in seinem Beschluss vom21,03,2018 (Az. 1 BvF 1/13) festgestellt,

dass an eine tatsächliche Grundlage für den Verdacht eines Verstoßes, der veröffentlicht werdeñ muss,

hohe Anforderungen zu stellqn sind. Ferner hat es festgestellt, dass die lnformationsinteressen der öffent-
lichkeit hinter den durch die Berufsfreiheit gem, Art,, 12 Grundgesetz (GG) geschützten lnteressen des

Betriebes zurücktreten, wenn Verstöße gegen lebensmittel- oder futtermittelrechtliche Vorschriften zeitlich

unbegrenzt durch Lebensmittelübenruachungsbehörden veroffentlicht ùerden, Begründet wird dies damit,

dass die zeitlich unbegrenzte Vorhaltung teilweise nicht endgültig festgestellter oder bereits behobener

Rechtsverstöße zu einem erheblichen Verlust des Ansehens führen können, der bei zunehmendem zeitli-

chen Abstand nicht mehr von einem legitimen lnformationsinteresse gedeckt wird (sog. Pranger-Wirkung),

Das bedeutet, dass Beanstandungen, die derart schwenrviegend sind, dass sie unter Berücksichtigung der
angeführten Rechtsprechung veröffentlicht werden dürfen, bereits nach der heutigen Rechtslage veröffenl
licht werden mtissen, Dies geschieht in Schleswig-Holstein für alle Kreise und kreisfreien Städte zentral

auf der Homepage des Verbraucherschutzministeriums.

Da der verfassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch bei der verfassungsgemäßen Aus-

legung des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr, 1 lit, a) VIG gilt, kommt die Rechtsprechung des BVerfG zu $ 40 Abs, 1a

LFGB auch insoweit zum Tragen. Die beschriebene Pranger-Wirkung einer vollumfänglichen Beantwor.

tung sämtlicher VlG-Anfragen über das lnternetportal Topf Secret wäre im Hinblick aufìie eindeutige ln-

tention des Portals letzten Endes die gleiche als wenn die Behörde die lnformationen selbst veroffentli-

chen würde. Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Die.Behörde darf nur weitergeben, was sie selbst ver-

öffentlichen darf. Kontrollberichte dürften auf Anfragen über das lnternetportal Topf Secret also theoretisch

nur herausgegeben werden, wenn sie derart schwenruiegende Beanstandungen enthalten, dass sie ohne-

hin durch die Lebensmittelübenruachungsbehörden verQffentlicht werden müssen.

Da im Falle des lnternetportals Topf Secret jedoch nicht gewährleistet werden kann, dass derartige Bean-

standungen entsprechend der angeführten Entscheidung des BVerfG nur zeitlich begrenzt veroffentlicht

werden, kommt selbst dann eine Weitergabe der Kontrollberichte nicht in Betracht.

Nach $ 5 Abs, 3 Satz 1 VIG sind Ort, Zeit und Art des lnformationszugangs mitzuteilen, soweit dem Antrag

stattgegeben wird, Wird eine bestimmte Art des lnformations-zugangs begehrt, so darf dieser gem, $ 6
Abs.. .l Salz2 VIG nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Sie haben in lhrem Antrag

ausdrücklich um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) gebeten, Dem werde ich entsprechen,

Zu beachten sind überdies $ 5 Abs, 4 Satz 2 und 3 VlG. Danach darf - auch wenn von der Anhörung Drit-

ter abgesehen wird - der lnformationszugang erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten

bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen

eingeräumt worden ist, wobei dieser Zeitraum 14 Tage nicht überschreiten soll, Aus diesem Grund werden

lhnen die begehrten lnformationen noch nicht in diesem Bescheid gewährt, sondern frühestens 10 Tage

nach seiner Bekanntgabe gegenüber dem Betrieb.
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2.

Die Kostenentscheidung beruht auf g 7 Abs. 2 Satz 2 VlG,

lhre Rechte:

Gegen diesen Bescheid .kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden,

Der Widerspruch ist

- schriftlich oder zur Niederschrift

bei dem Kreis Pinneberg, - Der Landrat -, Kurt-Wagener-Straße 11,25337 Elmshorn, einzulegen, Eine
Einlegung des Widerspruchs per E-Mail entspricht grundsätzlich nicht den geltenden Formvorschriften und

wäre daher unzulässig, Der Widerspruch kann jedoch auch erhoben werden

- durch E-Mail mitqualifiziertelektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz -SigG- vom 16, Mai 2001
(BGBI. I S. 876; dort insbesondere: $ 2 Nr. 3 SigG) in der jeweils gültigen Fassung an vetamt@kreis-
pinneberg,de 

,

. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz vom

28. April 2011 (BGBl, I S. 666; dort insbesondere: $ 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz) in der jewe-ils gültigen Fas-

sung an info@kreis'pinneberg.de-mail,de,lhr Widerspruch hätte gem, $ 5 Abs, 4 Satz 1 VIG keine auf-
schiebende Wirkung,

Mit

█ ████

ichen Grüßen


